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                    Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

 
 

Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 
 

207. Jahrgang Düsseldorf, den 11. Dezember 2025  Nummer 50 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
B.    Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung  

 

 
 

 

 

 
 

 

Hinweis 
Die letzte Ausgabe des Amtsblattes Nr. 52 für den Regierungsbezirk Düsseldorf erscheint am Donnerstag, 
den 25. Dezember 2025. Der Redaktionsschluss hierzu ist am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, 10:00 Uhr.  
 
Der Erscheinungstermin der ersten Ausgabe Amtsblatt Nr. 1/2 des Jahres 2026 ist am Donnerstag,                        
den 8. Januar 2026. Der Redaktionsschluss hierzu ist am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, 10:00 Uhr. 

 
B.   Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der  
Bezirksregierung 

 
 Bestellung eines betriebsangehöri-

gen Vertreters (m/w/d) - VIE22 
(Philipp Boldt) 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
34.02.02.02-VIE22 
 

Düsseldorf, den 01. Dezember 2025 
 

Mit Wirkung zum 01.12.2025 wurde Herr Philipp 
Boldt zum betriebsangehörigen Vertreter für die 
Ausführung der Feuerstättenschau nach § 14 Absatz 
1 SchfHwG und die dabei anfallenden Tätigkeiten 
nach § 14 Absatz 2 Satz 1 und 2 SchfHwG für den 
Kehrbezirk Viersen 22 bestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Susanne Wincek 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.435 

 
 
 
 
 
 
 

 Bestellung eines betriebsangehöri-
gen Vertreters (m/w/d) - MH2  
(Jonathan Schmitz) 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
34.02.02.02-MH2 
 

Düsseldorf, den 02. Dezember 2025 
 

Mit Wirkung zum 01.01.2026 wurde Herr Jonathan 
Schmitz zum betriebsangehörigen Vertreter für die 
Ausführung der Feuerstättenschau nach § 14 Absatz 
1 SchfHwG und die dabei anfallenden Tätigkeiten 
nach § 14 Absatz 2 Satz 1 und 2 SchfHwG für den 
Kehrbezirk Mülheim 2 bestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Susanne Wincek 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.435 
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C. Rechtsvorschriften und                     
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses 2024 des Zweckverbandes 
„IT-Kooperation Rheinland“ 

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2024 des 
Zweckverbandes „IT-Kooperation Rheinland“ 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
IT-Kooperation Rheinland hat am 27.11.2025 die 
folgenden Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss 2024 des Zweckverbandes 

IT-Kooperation Rheinland zum 31.12.2024 
(bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und Anlagen) wird mit einer Bilanz-
summe in Höhe von 94.111.552,77 € und einer 
in der Bilanz ausgewiesenen Kostenüberde-
ckung in Höhe von 1.095.442,58 € festgestellt. 

2. Die Kostenüberdeckung 2024 in Höhe von 
1.095.442,58 € wird an die Verbandsmitglieder 
ausgeschüttet. 

3. Dem Verbandsvorsteher und den Mitgliedern 
des Verwaltungsrates wird nach § 96 Abs.1 GO 
NRW in Verbindung mit § 5 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung für das Wirtschaftsjahr 2024 Ent-
lastung erteilt. 

 
Die Bilanz schließt zum 31.12.2024 mit folgenden 
Positionen: 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2024 weist 
folgende Positionen aus: 

 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit ge-
mäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 GO 
NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss der IT-Kooperation Rheinland 
zum 31.12.2024 und der Lagebericht werden bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Jahres-
abschluss mit Anlagen und Lagebericht angezeigt. 
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Neuss, den 2. Dezember 2025 
 
IT-Kooperation Rheinland 
Der Verbandsvorsteher 
Marc Venten 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.436 

 
 
 

 Aufgebot für die Sparurkunde Nr. 
3613756430 

 
Aufgebot 

 
Die von uns ausgestellte Sparurkunde Nr. 
3613756430 wurde uns als in Verlust geraten ge-
meldet und wird aufgeboten. 
 
Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunde 
wird aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder seine 
Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunde bei der 
Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls werden 
wir die Sparurkunde für kraftlos erklären. 
 
Neuss, den 21.November 2025 
 
SPARKASSE NEUSS  
Der Vorstand 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2025 S.437 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind an die  

Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – Cecilienallee 2 - 40474 Düsseldorf oder in elektronischer Form an 
amtsblatt@brd.nrw.de zu richten. 

 
Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich. 

 Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10:00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,80 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,80 € Versandkosten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen: 
zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 

Druck, Vertrieb, Bezug und Herausgeber:  
 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel. 0211/475-2232 

E-Mail: amtsblatt@brd.nrw.de 
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